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VORWORT 
Liebe Leserinnen und Leser, 

das zweite Pandemiejahr hat uns anders beschäftigt als das erste. In unseren Arbeitsalltag 
zog eine gewisse „Pandemieroutine“ ein, sodass wir uns nicht mehr mit dem technischen 
Werkzeug oder der Umsetzung von Hygienevorschriften beschäftigen mussten, sondern 
vielmehr den Blick wieder auf die Ratsuchenden und die Auswirkungen der Pandemie richten 
konnten. Ein Stück weit macht uns das, was wir wahrnehmen und was wir antizipieren, 
beklommen. Die letzten beiden Pandemiejahre haben viele Familien an ihre Grenzen und 
darüber hinaus gebracht und aus unserer Sicht lassen sich die Auswirkungen in ihrer Gänze 
noch gar nicht erfassen, dies wird vermutlich erst in den nächsten Jahren sichtbar werden. 

In der Gegenwart, also in unserem Beratungsalltag, ist festzustellen, dass seit Ende des 
letzten Lockdowns im März 2021 die Nachfrage nach Beratung ungebrochen hoch ist. Dies 
registrierten auch das Bistum Limburg und der Diözesancaritasverband Limburg und legten im 
Jahr 2021 den Corona Beratungsfond auf. Bei diesem Fond stellten auch wir als 
Beratungszentrum Caritas Main-Taunus einen Antrag und bekamen zu unserer großen Freude 
zusätzliche Mittel für die Beratung bewilligt. Aufgrund dieser Mittel konnten wir Mitte 2021 mit 
Sigrid Koßler und Klaus Kapitza, zwei sehr versierte und erfahrene Honorarkräfte, 
hinzugewinnen. Sowohl Frau Koßler, als auch Herr Kapitza sind als Dipl.-Psychologen und 
langjährige Erziehungsberater sofort eine spürbare Entlastung und Bereicherung für das Team 
gewesen. 

Mittlerweile ist es für uns Routine auch Beratungsprozesse per Video, per Telefon oder per 
Mail anzubieten. Besonders die videogestützte Onlineberatung über eine datensichere 
Variante von Zoom hat einen festen Platz in unserem Arbeitsalltag. Die zusätzlichen Kanäle 
sind ein Zugewinn für die Beratungsarbeit und haben diese flexibilisiert. Nicht selten 
wechselten wir auch in einem Beratungsprozess je nach Bedarf den Beratungskanal, hierzu 
haben sich die Fachbegriffe „blended counseling“ oder auch „hybride Beratung“ etabliert. Nach 
wir vor wünschen sich allerdings die Mehrzahl der Ratsuchenden persönliche 
Beratungsgespräche vor Ort. 

In der Schwangerschaftsberatung haben wir im Juli 2021 Marita Welsch nach über 20 Jahren 
in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Wir werden Marita vermissen, da wir mit ihr 
eine hoch engagierte und fachkompetente Kollegin verlieren, freuen uns aber natürlich für sie, 
dass sie nun ihre Zeit und Energie für ganz andere Themen aufbringen kann. Als Nachfolge 
von Marita konnten wir, zu unserer großen Freude, Katharina Kraft gewinnen, die schon vor 
ihrer Elternzeit in der Schwangerschaftsberatung gearbeitet hat und somit viel Fachwissen in 
ihre Tätigkeit mit einbringen kann. 

Wie in jedem Jahresbericht möchten wir zum Ende des Vorwortes noch einmal die Gelegenheit 
nutzen, um uns bei allen Ratsuchenden, Kolleg:innen des Caritasverbandes und 
Kooperationspartner:innen für die wertschätzende und konstruktive Zusammenarbeit und vor 
allem für das entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr zu bedanken. 

Herzliche Grüße 

Stephan Trossen (Fachbereichsleiter Beratung und ambulante Jugendhilfe) 
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I. GUT BERATEN... GEMEINSAM!  
Gut beraten... in Erziehungsfragen! 
Das Angebot der Erziehungsberatung durch den Caritasverband gibt es seit mehr als 45 
Jahren im Main-Taunus-Kreis. Erziehungsberatung ist als ein Angebot der Kinder- und 
Jugendhilfe rechtlich im achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) verankert und wird über ein 
Budget des Main-Taunus-Kreises mit einem Eigenanteil des Caritasverbandes finanziert. 
Unser Angebot ist freiwillig, vertraulich, kostenfrei und unabhängig von Religion oder 
Weltanschauung. 

Die Beratungsstelle bietet Erziehungsberatung für Familien aus den Städten und Gemeinden 
Hochheim, Hofheim, Flörsheim und Kriftel an. Eine kreiseigene Beratungsstelle mit Sitz in 
Schwalbach betreut die restlichen Städte und Gemeinden im Main-Taunus-Kreis (MTK). 

Aufgabe der Beratung ist es, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in ihren Familien 
zu unterstützen und die Erziehungsfähigkeit von Eltern zu fördern. Erziehungsberatung soll 
die Ratsuchenden bei der „Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener 
Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren“ unterstützen (§ 28 SGB VIII). Insbesondere 
zählen dazu auch die Bewältigung von Trennung und Scheidung und deren Folgen für die 
Kinder oder Jugendlichen (§ 17/18 SGB VIII). 

In der praktischen Arbeit der Beratungsstelle geschieht dies durch individuelle 
Beratungsgespräche mit Eltern und Familien, in denen bspw. Wissen und 
Handlungsempfehlungen über die spezifischen Problematiken vermittelt werden. Es kann 
auch mittels pädagogischer, spielerisch-kreativer Methoden direkt mit den Kindern und 
Jugendlichen gearbeitet werden. Ebenso sind psychologische Testdiagnostik mit 
standardisierten Instrumenten und psychotherapeutische Interventionen möglich. 

Auch junge Volljährige bis zum 21. Lebensjahr können das Beratungsangebot für sich nutzen 
(§ 41 SGB VIII). Zudem soll Erziehungsberatung ihre Erfahrungen an Eltern und pädagogische 
Fachkräfte (Multiplikatoren) durch präventive Angebote wie Elternabende oder 
Teamschulungen weitergeben (§ 16 SGB VIII). 

 

Gut beraten... in Ehe-, Paar- und Lebensfragen! 
Seit Mai 2016 gibt es in Flörsheim unter dem Dach der Erziehungsberatungsstelle auch 
Beratung bei Ehe-, Partnerschafts- und Lebenskrisen. Das Bistum Limburg hat mit dem 
Caritasverband Main-Taunus e.V. die Finanzierung und Umsetzung dieses Angebotes 
ermöglicht. 

Das Beratungsangebot richtet sich an alle Paare oder Einzelpersonen, mit oder ohne 
Trauschein, unabhängig von Konfession und sexueller Orientierung. Voraussetzung ist, dass 
sie im Main-Taunus-Kreis leben und Unterstützung in der Bearbeitung eines bestimmten 
Themas oder in der Auseinandersetzung mit ihrer Partnerschaft in Anspruch nehmen 
möchten. 

Bei Paarproblemen ist es in der Regel angezeigt, die Beratung gemeinsam in Anspruch zu 
nehmen, allerdings ist es auch möglich, alleine zur Beratung zu kommen. 
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Beratungsanlässe können unter anderem sein: 
• Kommunikationsprobleme in der Partnerschaft 
• Unterschiedliche Vorstellungen zur Zukunfts- und Familienplanung 
• Außenbeziehungen eines Partners 
• Gestaltung der Sexualität in der Partnerschaft 
• Erfahrungen von Trauer und Verlust 
• Konflikte im persönlichen Umfeld oder im Berufsalltag 
• Ambivalenzen in Entscheidungsprozessen 
• Fragestellungen zu Übergängen, Krankheiten und Schicksalen 
• Sinn- und Glaubenskrisen 

 

Die Beratung beinhaltet keine Rechtsberatung in Trennungs- und Scheidungsfragen oder 
Pflegeverhältnissen. 

Das Beratungsangebot ist kostenfrei, da es vom Bistum Limburg finanziert wird. 

Gut beraten... in der Schwangerschaft! 
Seit Anfang 2020 ist die Schwangerschaftsberatung aus dem Vincenzhaus in Hofheim in das 
Nachbargebäude der Erziehungsberatung in Flörsheim gezogen. Schwangerschaftsberatung 
hat ebenso wie die anderen Beratungsdienste ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet:  

• Informationen rund um Schwangerschaft und Geburt 
• Beratung zu vorgeburtlichen Untersuchungen (Pränataldiagnostik) 
• Konfliktberatung (ohne Beratungsnachweis) 
• Beratung nach einem Schwangerschaftsabbruch 
• Anonyme Beratung und Informationen zur vertraulichen Geburt 
• Beratung bei Problemen mit dem Kindesvater (Sorgerechtsfragen und 

Vaterschaftsanerkennung) 
• Informationsvermittlung zur Verhütung und Familienplanung 
• Beratung zur beruflichen Perspektive mit Kind 
• Unterstützung bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für Ihr Kind 
• Unterstützung im Kontakt mit Behörden und Ämtern 
• Vermittlung von staatlichen Hilfen (Bundesstiftung für Mutter und Kind) und 

kirchlichen Hilfen (Bischöflicher Hilfsfond) 
• Beratung über familienfördernde Leistungen (z. B.: Mutterschafts-, Eltern-, Kinder-

, oder Betreuungsgeld) 
• Sexualaufklärung in Einzel- und Gruppenarbeit für Schulklassen und Firmlinge 

Wir beraten und begleiten Sie beim Umgang mit Krisensituationen in der Schwangerschaft, 
beim Übergang zur Elternschaft und zu sozialrechtlichen sowie finanziellen Fragen.   

Gerne sind wir Ihre Ansprechpartnerinnen und unterstützen Sie vor, während und nach der 
Schwangerschaft. Unsere Beratung ist vertraulich und kostenlos für alle Schwangeren aus 
dem Main-Taunus-Kreis. 
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Gut beraten... gemeinsam unter einem Dach! 
Das in Flörsheim bereits bestehende Angebot der Erziehungsberatung und Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung wurde als integriertes Beratungsangebot unter dem gemeinsamen Dach 
des Caritasverbandes für den Bezirk Main-Taunus e.V. angeboten. Mit dem Zuzug der 
Schwangerschaftsberatung und dem Bereich der Frühe Hilfen ins Nachbargebäude war es 
sinnvoll, die Beratungsdienste vor Ort noch einmal organisatorisch neu aufzustellen ihnen und 
mit dem „Beratungszentrum Caritas Main-Taunus“ ein neues Dach zu geben.  

Der Caritasverband Main-Taunus e.V. ist christlich, sozial und engagiert. Dem christlichen 
Menschenbild entsprechend, stellen Nächstenliebe, der Aufbau sozialer Dienste, die 
Förderung des Ehrenamts und gesellschaftspolitische Stellungnahmen das Fundament des 
Verbandes dar. 

Die Berater:innen kommen aus unterschiedlichen Berufsfeldern wie der Heilpädagogik, 
Pädagogik, Psychologie und Sozialpädagogik. Alle Berater:innen haben Weiterbildungen in 
den beratungsrelevanten Themenbereichen und verschiedenen therapeutischen Richtungen 
absolviert. Sie bilden sich kontinuierlich weiter und ihre Arbeit wird regelmäßig supervidiert. 

Die Berater:innen unterliegen der Schweigepflicht und die Beratung ist kostenfrei.  

Die Anmeldung und Terminvergabe erfolgt telefonisch und unkompliziert. Im Sekretariat des 
Beratungszentrums laufen alle Anmeldungen ein und werden an die Berater:innen 
weitergegeben.  

 

Gut beraten... in Zeiten der Pandemie! 
Auch im Jahr 2021 wurden die im Vorjahr neu erarbeiteten und etablierten Beratungsformate 
beibehalten. Es wurden weiterhin Beratungen per Telefon und Videokommunikation über 
Plattformen, die den kirchlichen und europäischen Standards für Datenschutz genügen, 
durchgeführt. Außerdem konnte man sich bei Spaziergängen im sogenannten „walk & talk“-
Format, so wie per Mail über das Onlineberatungsportal der Caritas beraten lassen. 

Die Beratungen vor Ort in den Räumen des Beratungszentrums wurden mit den bekannten 
Sicherheitsmaßnahmen von Abstand, regelmäßigem Lüften, dem Tragen von Masken und 
Möglichkeiten zur Händedesinfektion durchgeführt.  

Das Jahr startete mit einigen Wochen in denen keinerlei Beratung face-to-face, sondern 
ausschließlich digital stattfand. Mit den sinkenden Infektionszahlen wurde es dann bald den 
Klient:innen überlassen ob sie die Beratung in den Räumen des Beratungszentrums oder 
weiterhin in dem bisherigen Format durchführen möchten. Hier waren viele dankbar, dass man 
sich „endlich einmal persönlich sehen“ konnte, wie es oft ausgedrückt wurde, andere hatten 
sich an die Beratung per Telefon oder Video gewöhnt und wollten es beibehalten. Wieder 
andere blieben dabei, weil sie sonst keine Möglichkeit gehabt hätten die Beratung 
wahrzunehmen (z.B. aufgrund von fehlender Mobilität oder Zeit). Gegen Ende des Jahres, mit 
den wieder ansteigenden Infektionszahlen, wurde versucht so viele Beratungen wie möglich 
wieder per Telefon, Video und Mail stattfinden zu lassen. Für die Ratsuchenden bei denen es 
nicht sinnvoll war, was vor allem die Beratungen von (kleinen) Kindern und 
Technikunerfahrenen beinhaltete, wurde die Möglichkeit face-to-face beibehalten. 

In Zahlen bedeutete dies, dass es neben den klassischen face-to-face-Beratungen 484 
Beratungen per Telefon, 259 Beratung per Mail, 67 Beratungen per „walk & talk“ und 321 
Beratungen per Video durchgeführt wurden. Dies bedeutet einen Anstieg der Beratungen per 
Video um 47,7%, der Beratungen per Mail um 35,5% und einen Rückgang der telefonischen 
Beratung um 29,8%. 
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II. ERZIEHUNGSBERATUNG 
1. Klientenmerkmale 
Im Berichtsjahr 2021 wurde in der Abteilung Erziehungsberatung des Beratungszentrums ein 
neuer Höchstwert der Beratungsfälle verzeichnet. Auch durch die Unterstützung der 
Honorarkräfte ab September konnten insgesamt 363 Fälle verzeichnet werden, damit 37 Fälle 
mehr als im Vorjahr. Es wurden 341 Familien beraten, 564 Bezugspersonen miteinbezogen 
und insgesamt 927 Personen erreicht. Dies waren 87 Personen mehr als im Jahr 2020. 

 

1.1 Alter der jungen Menschen 
Auch in Zeiten einer Pandemie hat sich die Altersverteilung im Vergleich zu den fünf Vorjahren 
nicht radikal geändert. Trotzdem ist ein genauerer Blick – auch auf die beiden Jahre der 
Pandemie im Vergleich – lohnenswert. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, gab es im Jahr 2020 
eine Erhöhung der Nachfragen von Eltern von 3- bis 6-jährigen Kindern. Dieser Wert sank im 
Jahr 2021 wieder auf das Niveau der letzten fünf Jahre. Die Sorgen um die 6-9-Jährigen stieg 
wieder an, blieb aber immer noch unter dem Durchschnitt der Vorgängerjahre. Die Nachfrage 
einer Beratung für 12- bis 15-Jährige wurde kontinuierlich größer. 

So waren die jungen Menschen zu 17,36% unter 6 Jahren. 6 bis 12 Jahre alt waren 41,02%. 
Dabei entfielen auf die Altersklasse der 6- bis 9-Jährigen mit 20,83% und auf die Altersklasse 
der 9- bis 12-Jährigen mit einem Anteil von 20,19% annähernd gleich viele. Jugendliche waren 
mit einem Anteil von 21,47% für 12- bis 15-Jährige und einem Anteil von 16,67% für 15- bis 
18-Jährige vertreten. Damit waren also 38,14% der jungen Menschen Jugendliche. Junge 
Erwachsene (über 18 Jahre) machten 3,21% der Indexklient:innen aus. 

Damit ist festzustellen, dass seit Beginn der Pandemie die Gruppe der 12- bis 15-Jährigen die 
Altersklasse mit der größten Nachfrage ist – vor der Pandemie waren es die 6- bis 9-Jährigen. 
Der Trend startete schon im Jahr 2020 und nahm 2021 weiterhin an Bedeutung zu. Die 
Pubertät ist eine Phase fundamentaler Veränderungen, der Ablösung von den Eltern, des 
Findens einer eigenen Identität und der Übernahme von Selbstverantwortung. Zum ersten Mal 
im Leben können Gleichaltrige genauso wichtig sein wie die eigenen Eltern, sei es bei der 
ersten Liebe oder bei der Zugehörigkeit zu einer Peergroup. Diese Bedürfnisse zu befriedigen, 
diese Entwicklungsaufgabe zu meistern, war für die Jugendlichen schwer durchführbar. Dass 
für eine ganze Generation diese Entwicklung kaum oder gar nicht möglich war, sollte schon 
jetzt nachdenklich machen, was Kinder und Jugendliche nach dem Überstehen dieser 
schwierigen Zeit für Bedürfnisse haben werden. (mehr hierzu unter IX Einblicke, S. 36) 

 
  Abbildung 1:Alter der jungen Menschen bei Hilfebeginn 
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1.2 Geschlecht 
Im Berichtsjahr (N=363) waren 58,40% der jungen Menschen in Beratung männlichen 
Geschlechts und 41,60% weiblich. Damit bleibt die Verteilung seit vielen Jahren in einem 
konstanten Verhältnis. 

 
  Abbildung 2: Geschlechterverteilung 

 

1.3 Lebenssituation 
Im Berichtsjahr lebten 46,83% der beratenen jungen Menschen in ihrer Ursprungsfamilie mit 
beiden Elternteilen und 50,41% dauerhaft mit einem Elternteil zusammen. In drei Fällen 
(0,83%) waren beide Elternteile verstorben, für sieben Fälle konnten keine Angaben gemacht 
werden. Dies ist mit dem Anstieg der Onlineberatungen zu erklären, in denen sich Kinder und 
Jugendliche melden und man oftmals die Ratsuchenden nur mit einem Nickname kennenlernt. 
Von den 50,41% der getrennt lebenden Eltern war der Großteil alleinerziehend (40,77% aller 
Fälle). 9,64% der Bezugspersonen lebten in einer neuen Paarbeziehung, möglicherweise auch 
mit Stief- oder Halbgeschwistern in einer Patchworkfamilie. Im Vergleich zu dem Mittelwert 
aus den Jahren 2016 bis 2020 ergibt sich keine signifikante Veränderung. 

 
  Abbildung 3: Lebenssituation der jungen Menschen 

 

1.4 Migrationshintergrund 
Das Verhältnis von beratenen Familien, in denen mindestens ein Elternteil einen 
Migrationshintergrund hat, blieb 2021 im Vergleich zu den Vorjahren konstant. 71,35% der 
Familien kamen aus Deutschland, 28,65% haben eine ausländische Herkunft. Die häufigsten 
Herkunftsländer sind hierbei Polen und die Türkei (jeweils 16 Fälle), aus anderen EU-Staaten 
kamen 11 Familien. Der Anteil der Familien, in denen nicht vorrangig deutsch gesprochen 
wird, sank von 6,13% auf 4,13% – was aber immer noch ein höherer Wert im Vergleich zu den 
vorigen Jahren bedeutet. 
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1.5 Wirtschaftliche Situation 
Der Großteil der Familien (73,55%) gab auch für 2021 an, ihren Lebensunterhalt voll aus 
eigenem Erwerbseinkommen oder Rente/Pension zu finanzieren. In 0,55% der 
Herkunftsfamilien war mindestens ein Elternteil oder der/die junge Volljährige im Sinne des 
§ 117 ff. SGB III weniger als ein Jahr arbeitslos und bezog Arbeitslosengeld I 
(§ 116 ff. SGBIII). Beratene Familien, die leistungsberechtigt im Sinne des § 7 SGBII in V. m. 
§ 19 SGBII (Arbeitslosengeld II) waren, bzw. Grundsicherung oder Sozialhilfe 
(§ 17 ff. SGBXII) bezogen haben, hatten einen Anteil von 7,71%. In 18,18% der 
Herkunftsfamilien wurden keine Angaben zu ihrer wirtschaftlichen Situation gemacht. 

Damit hat sich der Anteil von Familien, die sich selbst finanzieren, um weitere 4,67% im 
Vergleich zu 2020 (78,22%) verringert. Wie im Bericht des Vorjahres schon angenommen, 
blieb auch in 2021 die wirtschaftliche Situation für viele Familien unklar und unsicher – 
aufgrund der Pandemie, was vor allem für Selbstständige und Menschen ohne Festanstellung 
galt. Dies spiegelt sich in der Erhöhung um 6,21% der fehlenden Angaben wider, die für die 
statistische Auswertung die geeignetste Kategorie war um diesen Umstand zu beschreiben. 

 

1.6 Hilfegründe der Ratsuchenden aus Beraterperspektive 

 

Auch wenn die Verteilung der Hilfegründe im Jahr 2021 weniger extrem ausfällt als im Vorjahr 
und sich dem Jahresdurchschnitt der letzten fünf Jahre wieder annähert, bleiben einige 
Tendenzen bestehen. Familiäre Konflikte sind bei 70,53% der beratenen Familien ein Grund 
gewesen eine Beratung in Anspruch zu nehmen, damit weiterhin der häufigste Grund und 3,83 
Prozentpunkte höher als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (in die das Jahr 2020 schon 
mit einberechnet ist). Sowohl die Eltern (24,52%) als auch die Kinder (49,59%) waren in 
irgendeiner Form psychisch belastet, die Kinder vor allem in der Untergruppe emotionale 
Probleme. 

Der Hilfegrund schulische/berufliche Probleme, der in den letzten Jahren immer weiter 
rückläufig war und 2020 seinen Tiefpunkt erreichte, stieg zum ersten Mal wieder an und liegt 
nun bei 13,51%. Die Entwicklung dieses Bereichs ist in den nächsten Jahren besonders genau 
zu beobachten, inwieweit sich die durch die CoVid19-Pandemie zustande gekommenen 
Lernrückstände und die vielen Umstellungen der schulischen Bedingungen auf die Kinder und 

Hilfegründe der Ratsuchenden Mittelwert     
2016 - 2020 2020 2021 

Belastungen durch familiäre Konflikte 66,70% 74,54% 70,53% 

     - davon durch Trennung und Scheidung 30,14% 35,89% 34,99% 

Entwicklungsauffälligkeiten / seelische Probleme 42,38% 51,53% 49,59% 

     - davon emotionale Probleme 19,34% 35,28% 32,23% 

eingeschränkte Erziehungskompetenz 33,14% 23,93% 25,34% 

Auffälligkeiten im sozialen Verhalten 24,20%% 19,02% 20,39% 

Belastungen durch Problemlagen der Eltern 22,02% 27,91% 24,52% 

schulische / berufliche Probleme 19,87%% 12,58% 13,51% 

Gefährdung des Kindeswohls 4,39% 4,60% 1,38% 

unzureichende Förderung/Betreuung/Versorgung 0,75% 0,00% 0,55% 

Unversorgtheit 0,32% 0,31% 0,00% 
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   Abbildung 4: Wohnorte der Ratsuchenden
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2. Beratungsmerkmale 
 

2.1 Art und Ort der Hilfeerbringung 
Auch im zweiten Jahr der Pandemie 
wurden viele Sitzungen der 
Erziehungsberatung nicht face-to-face 
durchgeführt, sondern über Telefon, 
Videotelefonie, per E-Mail oder im 
Beratungsspaziergang („walk & talk“). 
Im Jahr 2021 fanden von den 1244 
Sitzungen nur 58,60% in den Räumen 
des Beratungszentrums statt, 4,95% 
mehr als im Vorjahr. 

Im Vergleich zum Vorjahr gab es einen 
deutlichen Anstieg um 9,78% bei der 
Beratung per Videotelefonie. Dieses 

für die meisten Klient:innen (und auch Berater:innen) zunächst unbekannte Format ist nun 
vertraut und hat bei vielen die Beratung per Telefon ersetzt, die um 14,64 Prozentpunkte sank. 
Allerdings gab es auch einige wenige Ratsuchende, die klar das Telefon bevorzugten. 

Die Onlineberatung per Mail über datensichere Server der Caritas Deutschland hat sich weiter 
etabliert, oftmals als Kurzzeitberatungen mit ein oder zwei Sitzungen, so dass sie in der 
Sitzungsanzahl nur einen kleinen Teil ausmachen. 

Für Ratsuchende, die das Bedürfnis nach direktem, menschlichen Kontakt hatten und 
körperlich fit genug dafür waren, gab es das Angebot, Beratungen bei einem Spaziergang 
wahrzunehmen („walk & talk“). In Flörsheim führte dies oftmals am Main entlang und wurde 
insgesamt 49-mal (3,94%), etwas häufiger als 2020, durchgeführt. 

 

2.2 Hilfearten 
Die Prozentzahlen aus dem Berichtsjahr 
2021 (N=363) sind mit den Werten der 
prozentualen Verteilung aus dem Vorjahr 
nahezu identisch. 16,52% der Beratungen 
wurden §17 und §18 zugeordnet, waren 
also Fälle bei denen sich das 
Beratungszentrum ausschließlich mit den 
Folgen der Trennung und Scheidung von 
Eltern befasst hat. 

Der nachfolgenden Tabelle sind die 
verschiedenen Beratungsformen zu 
entnehmen. Diese richten sich nach den 
individuellen Bedarfen der Familien und 

sind aufgelistet nach Art der Hilfe und Beratungsform. Im Bereich der Beratungen nach §28 
gab es einen kleinen Anstieg der Beratungen bei denen vor allem die Kinder beraten wurden 
– aber auch bei denen nur die Eltern beraten wurden. 

 

Art und Ort der Hilfeerbringung Sitzungs- 
anzahl 

in % 

face-to-face/persönliche Beratung 796 63,99% 

      - davon in einer Kita/U3 12 0,96% 

      - davon im schulischen Umfeld 4 0,32% 

Telefonische Beratung  186 14,95% 

Beratung per Videotelefonie 227 18,25% 

Beratung per E-Mail 35 2,81% 

Beratung „walk & talk“ 49 3,94% 

Gesamt 1244 100,00% 

 
         Abbildung 5: Hilfearten nach dem SGB VIII 
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Beratungsformen nach Art der Hilfe 
Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)    (N=301), 82,92% vom Gesamt 
vorrangig mit der Familie  18,27% 

vorrangig mit den Eltern  67,11% 

vorrangig mit dem jungen Menschen  14,62% 

Erziehungsberatung mit jungen Erwachsenen (§ 41 SGB VIII)  (N=2), 0,55% vom Gesamt 
vorrangig mit der Familie  0,00% 

vorrangig mit den Eltern  0,00% 

vorrangig mit dem jungen Menschen  100% 

Beratung zur Partnerschaft, Trennung und Scheidung, elterliche Sorge (§ 17 SGB VIII) oder Ausübung der 
Personensorge, Umgangsrecht, Anbahnung des Umgangs (§ 18 Abs. 3 SGB VIII) (N=60), 16,52% vom Gesamt 
vorrangig mit der Familie  0,00% 

vorrangig mit den Eltern  100,00% 

vorrangig mit dem jungen Menschen  0,00% 

 

2.3 Wartezeiten 
Das seit vielen Jahren genutzte Anmeldesystem wurde im September, zum Arbeitsbeginn der 
neu eingestellten Honorarkräfte, geändert. Es wurde eine Warteliste eingeführt, auf der sich 
die Ratsuchenden eintragen lassen konnten. Zu Beginn eines jeden Monats wurden so viele 
Anfragen wie möglich nach Anmeldedatum verteilt. Die Ratsuchenden, die nicht direkt ein 
Beratungsangebot bekamen, mussten dann meist bis zum Folgemonat abwarten. Falls eine 
Fachkraft im Laufe des Monats doch noch Kapazitäten für eine Beratung hatte, etwa weil eine 
Fallberatung früher als erwartet abgeschlossen werden konnte, wurde die nächste Anfrage 
von der Warteliste direkt kontaktiert und ein Beratungsangebot gemacht. Dies erhöhte die 
Flexibilität der Berater:innen und verkürzte die Wartezeiten. 

So konnten im September und Oktober, durch das Hinzukommen der beiden Honorarkräfte, 
alle Beratungsanfragen versorgt werden. Ab November wurde die Warteliste aber schon 
wieder länger und die Ratsuchenden wurden darüber informiert, dass sie vermutlich erst im 
folgenden Monat ein Terminangebot erwarten können. Aktuell ist es weiterhin so, dass die 
Warteliste dauerhaft gefüllt ist, also mehr Anfragen als Beratungsplätze vorliegen. Erste 
Erfahrungen zeigen, dass die allermeisten Klient:innen dann immer noch Beratungsbedarf 
haben, sich also nicht anderweitig Hilfe gesucht haben bzw. keine Hilfe finden konnten, die 
der des Beratungszentrums gleichkommt. 

Wie (vor allem durch das Hinzukommen der Honorarkräfte) zu erwarten war, sank die 
Wartezeit deutlich, und zwar um 8 Tage auf durchschnittlich 18 Tage zwischen Anmeldedatum 
und Erstgespräch. 

Wartezeiten nach erfolgreicher Anmeldung  2019 2020 2021 
innerhalb von 7 Tagen 19,23% 21,56% 25,62% 

7 - 14 Tage 20,51% 11,76% 18,73% 

14 Tage - 1 Monat 38,14% 29,41 39,67% 

1 - 3 Monate 22,11 % 35,29% 14,88% 
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2.4 Fallbezogene Kooperation  
Im Berichtsjahr kam es in 23,89% der Fälle zu Kooperationen mit anderen Institutionen, was 
einen weiteren – sicherlich pandemiebedingten – Rückgang der Kooperationen bedeutet. Die 
Aufteilung in die einzelnen Kooperationspartner ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. 

Kooperationspartner im Beratungsfall 2019 2020 2021 

Einbezug der Kindertagesstätte, Hort, Krippe 3,85% 3,68% 4,68% 

Einbezug der Schule 5,13% 2,45% 2,20% 

Einbezug des ASD 13,14% 10,43% 8,54% 

Einbezug anderer Institutionen/Personen 4,49% 3,41% 2,75% 

Ärzte/Ärztinnen und Kliniken 0,96% 0,92% 0,55% 

Familiengericht/Rechtsanwälte 1,28% 0,00% 0,83% 

andere EB oder EFL-Stelle 2,24% 1,23% 0,83% 

Suchtberatung 0,32% 0,61% 0,28% 

Niedergelassene PT(in) 1,92% 1,53% 0,28% 

Psychiatrie/Psychiatrischer Notdienst 0,32% 0,92% 1,10% 

Sozialamt 0,32% 0,00% 0,00% 

Kirchliche Dienste 0,64% 0,61% 0,28% 

Jugendzentren 0,32% 0,31% 0,28% 

Horte 0,00% 0,00% 0,28% 

Schulsozialarbeit 1,60% 2,15%z 1,10% 

gesamt 36,85% 28,25% 23,89% 

 

2.5 Beratungsdauer, -abschlüsse und -anmeldungen 
Auch im Statistikjahr 2021 wurden, wie in den Vorgängerjahren etwa zwei Drittel (68,60%) der 
Beratungen innerhalb des Kalenderjahres abgeschlossen. 

Bezüglich der Zeitpunkte der Anmeldungen haben wir uns dazu entschieden auch hier auf 
einen Vergleich der letzten drei Jahre zu blicken. Nachdem das erste Jahr der Pandemie die 
Anfragezahlen auf den Kopf gestellt hat, ist das Jahr 2021 dem Jahr 2019 wieder viel ähnlicher 
geworden. 

 
  Abbildung 6: Verteilung der Anmeldungen im Jahresvergleich 
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Betrachtet man die 249 abgeschlossenen Fälle des Berichtsjahres und vergleicht diese mit 
den Mittelwerten der letzten fünf Jahre, sieht man einen weiteren Zuwachs an Fällen, die über 
einen längeren Zeitraum hinweg bestehen bleiben. Dies liegt vor allem an den etablierten 
„Ankerterminen“, also dem Vereinbaren von einem Termin einige Monate später, um die 
Stabilität zu überprüfen. Darüber hinaus sehen wir eine Verdichtung der Problemlagen, die 
eine Intensivierung der Beratungsprozesse und eine kontinuierliche Begleitung notwendig 
macht. 

Beendigung der 
Beratung 

Mittelwert 2016 - 2020 2021 

Nach 3 Monaten 55,96% 51,24% 

Nach 6 Monaten 20,04% 19,01% 

Nach 12 Monaten 13,77% 17,63% 

Nach mehr als 1 Jahr 10,23% 12,12% 

 

Neben der Dauer der Beratung kann man auch auf die Anzahl der Sitzungen pro Beratungsfall 
blicken. Hier ergibt sich ein nahezu identisches Bild im Vergleich zum Vorjahr. In 69,25% der 
Fälle fanden ein bis drei Sitzungen statt, vier bis zehn Sitzungen wurden in 24,93% der Fälle 
durchgeführt. Über zehn Kontakte gab es in 5,82% der Beratungen. Im Durchschnitt waren es 
pro Fall 3,31 Sitzungen. 

 

2.6 Beendigungsmerkmale 
Im Jahr 2021 wurden 249 Beratungsfälle (68,60%) abgeschlossen, davon wurden 87,15% 
einvernehmlich, das heißt gemäß den vereinbarten Beratungszielen, beendet. Dies ist 
erfreulicherweise ein etwas höherer Wert als der Mittelwert der letzten fünf Jahre. 

Beendigungsmerkmal Mittelwert 2016 - 2020 2021 

gemäß Beratungszielen 81,32% 87,15% 

durch Sorgeberechtigten/ 
Jungen Volljährigen 

9,03% 4,42% 

durch den Minderjährigen 0,53% 0,80% 

durch die betreuende 
Einrichtung 

2,77% 0,80% 

sonstige Gründe 6,35% 6,83% 

 

2.7 Nachfolgende Hilfen 
Von den 249 abgeschlossenen Fällen im Jahr 2021 waren bei 91,56% keine nachfolgenden 
Hilfen erforderlich, beziehungsweise bekannt. 6,43% der Beratungsanfragen wurden an eine 
therapeutische Einrichtung (z.B. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen, 
Fachambulanzen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sozialpädiatrische Zentren, 
Suchtberatungsstellen etc.) weiter verwiesen. An die Erziehungsberatung schloss sich in 
1,60% der Fälle eine mögliche weitere Betreuung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst in 
Form von „Beratung in allgemeinen Fragen zur Erziehung nach § 16 SGB VIII“ oder in 
Ausgestaltung einer „Hilfe zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII“ an. 
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2.8 Zugangswege 
Im Vergleich zum Vorjahr und auch im Vergleich zu 2019, also vor der Corona-Pandemie, gibt 
es keine substanziellen Veränderungen. Es haben im Berichtsjahr ungewöhnlich viele 
Bekannte und Verwandte auf die Möglichkeit einer Erziehungsberatung hingewiesen (4,2% 
mehr als in 2020) und es gab sowohl von juristischer, als auch von medizinischer Seite mehr 
Empfehlungen eine Beratungsstelle aufzusuchen. Hier waren Mehrfachnennungen möglich, 
sodass die Werte aufaddiert nicht 100% ergeben. 

Wie die Jahre zuvor wurde das Beratungszentrum auch in 2021 wegen guter Erfahrungen aus 
einer früheren Beratung am häufigsten (27,55%) in Anspruch genommen, das Internet war mit 
22,59% der zweithäufigste Zugangsweg und damit konstant steigend in seiner Relevanz. Es 
gab wieder mehr Verweise durch andere Einrichtungen und Dienste. 

Zugangswege 2019 2020 2021 

Frühere Beratung (des jungen Menschen) 29,29% 28,09% 27,55% 

Internet 18,47% 19,33% 22,59% 

Ämter / soziale Dienste 11,08% 9,54% 10,74% 

Familienmitglieder / Bekannte / Verwandte 8,71% 9,02% 13,22% 

Schule / Ausbildungsstätte 5,28% 6,70% 5,42% 

Kindertageseinrichtung 7,39% 6,44% 7,55% 

Arzt / Klinik / medizinische Dienste 5,28% 5,93% 7,31% 

Anwalt / Gericht 3,96% 4,64$ 6,34% 

Andere Beratungsstellen 5,01% 3,35% 6,34% 

Andere Klienten 0,00% 0,00% 0,00% 

sonstige (zusammengefasst) 5,54% 3,35% 4,96% 

keine Angaben 0,26% 0,52% 0,28% 

 

2.9 Kinderschutz 
Eine Risikoabschätzung nach §8a SGB VIII wurde in 2,21% der Fälle durchgeführt. In diesen 
Fällen lieferte die kindliche Lebenssituation Anlass, eine Gefährdung für das kindliche Wohl 
zu vermuten oder fand tatsächlich Bestätigung. In zwei Dritteln der Einschätzungen kam es zu 
dem Ergebnis, dass im vorliegenden Fall keine Gefährdung vorliegt. 

Gefährdungsinhalte können neben der Unversorgtheit des jungen Menschen, z.B. durch 
Ausfall einer wichtigen Bezugsperson, auch die unzureichende Förderung/Betreuung oder 
Versorgung des jungen Menschen sein. Hauptursächlich sind dafür in der Regel soziale, 
gesundheitliche oder wirtschaftliche Probleme in der Familie. Ebenso können ganz konkret 
gefährdende elterliche Verhaltensweisen wie Vernachlässigung, körperliche, psychische und 
sexuelle Gewalt in der Familie beratungsveranlassend sein, bzw. im Laufe eines 
Beratungsprozesses erkennbar werden. In den allermeisten Fällen kann die 
Erziehungsberatungsstelle hier genügend Hilfestellung leisten, so dass keine weiterführenden 
Hilfen notwendig werden. In wenigen Ausnahmefällen gelingt ein Zusammenwirken mit den 
Eltern zum Wohle und Schutz ihrer Kinder nicht. Dann erfolgt auch gegen den Willen oder das 
Wissen der Eltern eine Meldung an das zuständige Jugendamt, um den Kinderschutz zu 
gewährleisten.  
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III. EHE-, FAMILIEN- UND LEBENSBERATUNG 
1.Klientenmerkmale 
Im Jahr 2021 wurde in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung mit 111 Beratungsfällen, exakt 
die gleiche Anzahl wie im Vorjahr beraten. Pro Fall wurden 0,68 Personen mitberaten, so dass 
insgesamt 186 Personen mit der Beratungsleistung erreicht wurden. 77 Fälle wurden im 
Statistikjahr 2021 abgeschlossen, auch hier exakt der gleiche Wert wie im Jahr 2020. 77 Fälle 
wurden neu aufgenommen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 13% darstellt.  

 
  Abbildung 7: Fallzahlen EFL 2021 

 

1.1 Alter der Ratsuchenden 
Das Durchschnittsalter der Ratsuchenden im Statistikjahr blieb im Vergleich zu den Vorjahren 
mit 43,6 Jahren nahezu unverändert. Ebenfalls gab es keine Veränderungen bei dem 
durchschnittlichen Alter aller männlichen Ratsuchenden (44,6 Jahre) und dem aller weiblichen 
Ratsuchenden (42,7 Jahren). Hier liegen die Werte fast exakt auf dem Niveau des Vorjahres. 

Die Altersverteilung der Ratsuchenden zeigt sich im Vergleich zu den Vorjahren unverändert. 
Nach wie vor suchen die Altersgruppen der 30 bis 40-jährigen und der 40 bis 50-jährigen am 
häufigsten das Beratungszentrum auf. Dieser Umstand weist daraufhin, dass in der 
Alterspanne der 30- bis 50-jährigen die Ratsuchenden im besonderen Maße Belastungen 
(Familiengründung, berufliches Weiterkommen usw.) ausgesetzt sind. Die Themen der 
Beratung sind dann oft akute Belastung oder Überforderung in Bezug auf Erziehung, 
Partnerschaft und/oder Berufsleben. Auffällig ist in diesem Jahr das die Anzahl der 70 bis 80-
jährigen Ratsuchenden im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen ist. Ob sich dieser Trend 
verstetigt werden wir in den kommenden Berichtsjahren sehen. 
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    Abbildung 8: Altersverteilung der Ratsuchenden 

 

1.2 Geschlecht der Ratsuchenden  
Insgesamt setzt sich der Trend aus den 
vergangenen Jahren fort, dass immer mehr 
Männer auch psychosoziale Beratung in 
Anspruch nehmen. So waren im Jahr 2016 „nur“ 
36,25% aller Ratsuchenden männlich und 
entsprechend 63,75% weiblich. In diesem Jahr 
waren von den 186 Personen, die im Jahr 2021 
beraten wurden, 87 Männer (46,77%) und 99 
Frauen (53,23%). 

 

  Abbildung 9: Verteilung der Geschlechter bei den Ratsuchenden 

 

1.3 Lebenssituation/Partnerschaftsform der Ratsuchenden 
Wie auch in den letzten Jahren, so sind auch im Jahr 2021 fast genau zwei Drittel der 
Beratenen verheiratet und zusammenlebend. Dies erklärt den hohen Anteil an Ehe-
/Paarberatung. Auch der Anteil der Ledigen und Geschiedenen ist auf dem gleichen Niveau 
geblieben. 

 
  Abbildung 10: Partnerschaftsformen der Ratsuchenden 
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1.4 Hilfegründe der Ratsuchenden aus Beraterperspektive 
Insgesamt unterscheiden wir als Berater vier Themenschwerpunkte bei den Ratsuchenden: 
Personenbezogene Themen (Depression, Selbstwertproblematik, körperliche Erkrankungen 
oder kritische Lebensereignisse etc.), Partnerbezogene Themen (dysfunktionale 
Kommunikation unter den Partnern, Außenbeziehungen, beziehungsrelevante Schicksale wie 
Erkrankungen des Partners, unterschiedliche Rollenverständnisse etc.), Familien- und 
kinderbezogene Themen (Konflikte mit dem familiären Umfeld, Beziehungsprobleme mit den 
erwachsenen Kindern, Ablösungskonflikte etc.) und Gesellschaftsbezogene Themen 
(finanzielle Probleme, Probleme am Arbeitsplatz wie Mobbing etc.). In einem Beratungsfall 
können natürlich auch mehrere Themenschwerpunkte/Anlässe Gegenstand der Beratung 
sein.  

Die Verteilung der Themenschwerpunkte ähnelt weiterhin denen der Vorjahre. Der bereits 
vorher größte Schwerpunkt (Partnerbezogene Themen) ist auch in diesem Jahr mit Abstand 
der größte. Innerhalb dieses Themenkomplexes zeigt sich, dass die ohnehin schon am 
stärksten vertretenen Themen dysfunktionale Kommunikation und Auseinanderleben der 
Partner nochmals weiter gestiegen sind, während die anderen Kategorien im 
Themenschwerpunkt Partnerbezogene Themen auf einer ähnlichen Höhe stagnieren. Aus 
unserer Sicht, zeigen sich hier deutlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Sogenannte 
„Paar-Inseln“ für Paare mit Kindern, in denen sie weder in ihrer Elternrolle noch in einer 
Berufstätigenrolle sich befinden, sind unter Corona-Bedingungen noch weniger gut zu 
realisieren als ohnehin schon. Zusätzlich kommt hinzu, dass der dauerhafte Stress aufgrund 
von Home-Office, Kinderbetreuung und fehlenden Auszeiten die kommunikative Ebene des 
Paares stark belastet. 

26,46% der Anliegen entfielen auf Personenbezogene Themen, was in etwa den gleichen Wert 
wie im Vorjahr darstellt. Besonders im Vordergrund stehen in diesem Bereich, wie auch in den 
Vorjahren, Selbstwertproblematiken, die Überwindung kritischer Lebensereignisse und 
stimmungsbezogene Probleme (z.B. Depressionen). 

Im Bereich der Familien- und kinderbezogenen Themen, welche 13,40% ausmachten, ging es 
häufig um familiäre Konflikte und um Beziehungsprobleme zwischen Eltern und erwachsenen 
Kindern. Dies entspricht fast identisch den Werten aus den Vorjahren. Die Entwicklung, dass 
mehr Eltern mit speziellen Ablösethematiken in Bezug auf erwachsene Kinder, die 
Beratungsstelle aufsuchen, hat sich auch in diesem Jahr wieder bestätigt.  

Mit 4,12% aller Anlässe ist der Bereich Gesellschaftsbezogene/ soziokulturelle Themen erneut 
der kleinste. Beraten wurde vor allem bezogen auf Belastungen bei der Arbeit und bei 
Problemen im sozialen Umfeld. 
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  Abbildung 11: Anzahl der Anlässe weshalb Ratsuchende die Beratungsstelle aufgesucht haben 

 

2.Beratungsmerkmale  
Im Vergleich zu den Vorjahren setzt sich der Trend fort, dass die Anzahl der Lebensberatungen 
kontinuierlich leicht steigen. Im Jahr 2021 stieg sie um 5,5% und umfasste 45 Beratungen. 
Dem gegenüber standen 66 Paarberatungen, welche immer noch den deutlich größeren 
Schwerpunkt ausmachten. 

 
  Abbildung 12: Schwerpunkt der Beratungen 

 

2.1 Wartezeiten 
Im August 2021 haben wir unser Anmeldesystem umgestellt und arbeiten nun mit einer 
Warteliste. Zum Anfang des Monats nehmen wir entsprechend unserer Kapazitäten 
chronologisch die entsprechende Anzahl der Anmeldungen von der Liste auf. Aufgrund der im 
Vorwort erwähnten zusätzlichen Honorargelder konnten wir Ende des Jahres die Warteliste 
relativ kurzhalten. 
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Durch die Veränderung im Anmeldeprozedere ist die durchschnittliche Wartezeit von 
Anmeldung bis zum ersten Termin von 19 auf 18 Tage gesunken. 

 
  Abbildung 13: Wartezeit von der Anmeldung bis zum Erstgespräch 

 

2.2 Beratungsdauer und Beendigungsmerkmale 
Von 111 Beratungsfällen aus dem Statistikjahr 2021 wurden insgesamt 34 Beratungsfälle 
innerhalb eines Jahres auch wieder abgeschlossen. Das sind 30,63% der Gesamtfälle und 
44,15% aller abgeschlossenen Fälle. Diese Zahlen sind im Vergleich zu dem Vorjahr 
signifikant gesunken, während die Zahl aller abgeschlossenen Prozesse mit 77 identisch 
geblieben ist. Dies erklärt sich mit der deutlichen Veränderung der durchschnittlichen 
Verweildauer der Ratsuchenden, welche um fast fünf Monate auf 5,98 Monate gesunken ist. 
Diese Veränderung ist damit zu erklären, dass unsere langjährige Mitarbeiterin für den Paar- 
und Lebensberatungsbereich Jutta Reif zum Jahresende ausgeschieden ist und mit Lisa 
Gottmann eine neue Mitarbeiterin angefangen hat. In diesen Übergangssituationen werden 
immer überproportional viele Prozesse abgeschlossen und von der neuen Mitarbeiterin 
ebenfalls überproportional viele Prozesse neu begonnen. 

Von den 77 abgeschlossenen Beratungsprozessen wurden 62 Fälle, das sind 80,52%, gemäß 
den Beratungszielen beendet. Die Verteilung der Abschlussgründe entspricht in etwa den 
Zahlen des Vorjahres, die einzige Verschiebung hat bei der Zunahme der „sonstigen 
Beendigung“ und der Abnahme der „Abgabe an andere Betreuungseinrichtungen“ 
stattgefunden. Dies erklärt sich mit verändertem Eintrageverhalten der Mitarbeiter:innen. 

 

 
  Abbildung 14: Abschlussgründe der Beratung in Prozent 
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2.3 Zugangswege 
Ebenso wie in den Vorjahren, so sind auch im Berichtsjahr 2021 die meisten Klienten durch 
das Internet (38,74%) auf die Beratungsstelle aufmerksam geworden. Weitere häufige 
Zugangswege zur Beratungsstelle sind ehemalige Klienten (15,32%), Bekannte/Verwandte 
(21,62%) und Ärzt:innen/Kliniken (9,91%). Die Zahlen und Rangfolge der Zugangswege sind 
im Vergleich zum Vorjahr nahezu identisch, einzige Veränderung ist, dass deutlich mehr 
Personen über Ärzt:innen und Kliniken auf das Beratungszentrum und seine Angebote 
aufmerksam gemacht wurden. 

2.4 Beratungsformate 
Die Beratungsformate haben sich im zweiten Jahr der Pandemie wieder etwas dem 
vorpandemischen Zustand angenähert. Die face-to-face-Gespräche sind wieder um 10% 
gestiegen, was vor allem daran liegt, dass es nur zu Beginn des Jahres einen kurzen, harten 
Lockdown gab. 
Dagegen haben die Beratungen per Telefon, per Mail und per „walk & talk“ wieder 
abgenommen. Gegenläufig entwickelte sich hier die videogestützte Onlineberatung, die 
deutlich anstieg und sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt hat. Dies liegt besonders 
daran, dass sich technischen Voraussetzungen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich 
eingespielter sind und viele Mitarbeitende die Videoberatung gegenüber der Telefonberatung 
vorziehen, da sie einen zusätzlichen Sinneskanal bereitstellt.  
Die Videoberatung wird sicherlich auch in einem nichtpandemischen Zustand fester 
Bestandteil der Beratungsformate bleiben. Wie dies mit der mailgestützten Onlineberatung, 
dem „walk & talk“ und der Telefonberatung sein wird, bleibt abzuwarten.  

 
Abbildung 15: Anteile der unterschiedlichen Beratungsformate in Prozent 
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IV. SCHUTZ VON KINDERN UND JUGENDLICHEN 
VOR HÄUSLICHER UND SEXUELLER GEWALT 
Die Zielvereinbarungen und die Aktionspläne des Landes Hessen zur Bekämpfung der Gewalt 
im häuslichen Bereich und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt, 
auch in Institutionen, sehen vor: 

• Gewaltgeprägte Familienverhältnisse abzubauen. 
• Geschlechtsspezifische Gewalt zu ächten und zu minimieren. 
• Hilfsangebote für Mädchen und Jungen, die von häuslicher/sexueller Gewalt bedroht 

und/oder geschädigt sind, auszubauen und zu verbessern. 
• Ambulante und stationäre Beratungs-, Hilfe- und Schutzangebote weiterzuentwickeln, 

um eine bedarfsgerechte Unterstützung bei häuslicher Gewalt/sexueller Gewalt zu 
gewährleisten. 

• Schutz vor sexueller Gewalt in Institutionen zu etablieren. 

Ausgehend von diesen Grundlagen erarbeiteten die kommunale Erziehungsberatungsstelle 
des MTK, die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Caritas Main-
Taunus e.V. und die Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt Wildwasser Wiesbaden 
einen Rahmenplan für den MTK.  

Zielgruppen laut Rahmenplan des MTK sind: 

1) Junge Menschen (0 bis 21 Jahre, KJHG) und Bezugspersonen der jungen 
Menschen (Personensorgeberechtigte)  
 

2) Fachkräfte, die mit jungen Menschen beruflich und/oder ehrenamtlich 
zusammenarbeiten (z.B. Erzieher:innen, Lehrer:innen, Übungsleiter:innen) 
 

3) Kooperationspartner, die Hilfen für junge Menschen und Eltern im Kontext 
häuslicher und sexueller Gewalt erbringen (z.B. Fachberatungsstellen, Jugendamt, 
Kliniken, Fachambulanzen bspw. der Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
niedergelassene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen) und die (Fach) 
Öffentlichkeit. 

Sowohl bei der Bekämpfung der Gewalt im häuslichen Bereich als auch beim Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt sollen mehrere Zielgruppen durch einzelne 
Maßnahmen angesprochen werden. 

Die drei Säulen an Angeboten für die Zielgruppen im MTK sind Gruppenangebote, Fallarbeit 
und Schulungen von Fachkräften.  

Schulungen, Fallarbeit und Fachkräfteberatung haben sich weiter in der Praxis der 
Beratungsstelle des Caritas Main-Taunus e.V. und im Kontakt mit Klienten und Fachkräften 
etabliert. Leider konnte aufgrund der Corona-Pandemie 2020 keine Kindergruppe stattfinden. 
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1. Übersicht Projektaktivitäten 
Hier wird ein Querschnitt durch die verschiedenen Projektfelder in der Erziehungs-, Ehe-, 
Familien- und Lebensberatungsstelle anhand von eingebrachten Zeitstunden dargestellt. 

  
  Abbildung 16: Anteile der unterschiedlichen Projektaktivitäten 

65% der aufgewendeten Projektzeit entfiel auf Fallarbeit, dies sind 11% mehr als im Vorjahr. 
Insgesamt wurden 16 betroffene Personen mehr als im Vorjahr beraten. Die 
Beratungsmerkmale hierzu können unter Punkt 2 eingesehen werden.  

Weitere 14% der Zeitressourcen wurden für Konzeptentwicklung und Fortschreibung 
eingesetzt. Dies bedeutet, dass das Konzept und die Schulungsunterlagen ständig auf die zu 
schulenden Gruppen angepasst wurden, um eine hohe Anschlussfähigkeit bei den 
Angesprochenen zu erreichen. Dieser Wert ist im Vergleich zum Vorjahr signifikant gesunken. 
Dies hatte vor allem damit zu tun, dass immer mehr Bausteine für die unterschiedlichen 
Adressaten von Schulungen entwickelt wurden, auf welche bei Bedarf zurückgegriffen werden 
konnte. 

14% der Projektaktivitäten fielen in den Bereich Schulungen. Im Jahr 2021 wurde neben den 
Vereinen noch eine weitere Kindertagesstätte geschult. Somit konnten wir durch die Schulung 
der entsprechenden Fachkräfte etwa 297 Kinder erreichen. Direkt in den Schulungen konnten 
wir 70 Kinder, 29 Fachleute und 16 Erwachsene (Laien) erreichen. Auch im Jahr 2021 
schränkte die Corona-Pandemie die Schulungsmaßnahmen ein, zum Teil fanden Schulungen 
auch per Video statt. 

Weitere 10% der Arbeit entfielen auf Qualifizierung und Qualitätssicherung. Dies bedeutete 
hauptsächlich die eigene Fortbildung in relevanten Themenbereichen durch Besuch von 
Veranstaltungen oder Literaturrecherche. Auch die etablierten Arbeitskreise zum Projektinhalt, 
die Kooperationstreffen mit der EB Schwalbach zum Thema, sowie das Erstellen von 
Verwendungsnachweisen und Berichten wurden unter dem Punkt Qualitätssicherung 
subsummiert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Wert gesunken, da auch coronabedingt 
weniger Fortbildungen und Arbeitskreise stattgefunden haben. 
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2. Beratungs- und Klientenmerkmale der Fallarbeit 
Wie auch in vergangenen Jahren, wurde auch im Jahr 2021 ein zusätzliches 
Beratungsangebot für Familien im Kontext von häuslicher und sexualisierter Gewalt 
vorgehalten. So erhielten 55 Betroffene Schutz vor und Beratung gegen Gewalt an Kindern, 
Jugendlichen und Familien. Dies waren 16 mehr als im vergangenen Jahr. 

2.1 Alter der jungen Menschen  
Auch im Berichtsjahr sind die Hauptadressaten (74,55%) von Beratung die Altersgruppe der 
0- bis 14-Jährigen. Die Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen stieg signifikant im Vergleich zum 
Vorjahr und umfasst nun 20,00% (Im Vorjahr waren es noch 8%). Auch die Altersgruppe der 
Betroffenen im Altersspektrum von 19 bis 27 Jahren ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich 
gestiegen und beläuft sich nun auf 5,45%. 

 
 Abbildung 17: Altersverteilung der von Gewalt betroffenen  jungen Menschen 
 
2.2 Geschlechterverteilung der Betroffenen  
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die prozentuale Aufteilung von männlichen und weiblichen 
Ratsuchenden wieder umgekehrt. Aktuell waren 53% der Ratsuchenden männlich und 47% 
weiblich. In vergangen Jahren drehte sich das Verhältnis der Geschlechter immer wieder 
einmal, wenn auch immer nahe an der 50%-
Grenze. Unabhängig vom Geschlecht der 
Kinder hat das Miterleben von häuslicher 
Gewalt oder das Erleben von sexualisierter 
Gewalt gravierende Auswirkungen auf den 
weiteren Lebensweg der Kinder, da sie eine 
deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, 
selbst psychische und emotionale 
Auffälligkeiten/Krankheiten zu entwickeln. 

 
 
 

Abbildung 18: Verteilung von weiblichen  
und männlichen Betroffenen in Prozent 
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2.3 Zugangswege zur Beratung  
Wie auch in den vergangen Jahren, so wurden auch in diesem Jahr die Erstkontakte zur 
Beratungsstelle hauptsächlich (in 94% der Fälle) durch Personen aus dem Umfeld (z.B. Eltern, 
Lehrer:innen, Ärzt:innen, Erzieher:innen) hergestellt. In den Altersgruppen der 15- bis 18-
Jährigen und der 19- bis 27-Jährigen zeigt sich deutlich, dass diese, wenn sie sich 
Unterstützung holen, es aus eigenem Impuls tun und das nähere Umfeld keine große 
Bedeutung bei der Gestaltung des Zugangs zu professionellen Hilfsangeboten spielt. Mit dem 
Blick auf die vergangenen Berichtsjahre ist zu beobachten, dass diese Zahlen sich nur 
marginal verändern und relativ stabil sind. 

Insgesamt legt der Rahmenplan im Main-Taunus-Kreis besonderen Wert darauf, die 
Fachkräfte aus dem Umfeld der Kinder für das Thema zu schulen und zu sensibilisieren. Dies 
ist sicherlich ein guter Ansatz, allerdings sollten auch die Gruppe der Betroffenen jungen 
Heranwachsenden nicht vergessen werden, welche meist andere Zugangswege zur Beratung 
haben. 
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V. Schwangerschaftsberatung 
Seit März 2020 ist die Schwangerschaftsberatung Teil des Beratungszentrums und somit zum 
zweiten Mal Teil des Jahresberichts. Im Jahr 2021 fanden in der Schwangerschaftsberatung 
mit einem Stellenumfang von einem Vollzeitäquivalent insgesamt 517 Erstberatungen statt (im 
Vorjahr waren es 469). Insgesamt gab es 714 Beratungskontakte. Es wurden 305 Klient:innen 
beraten (Vorjahr: 237) beraten und jede Klientin hatte durchschnittlich 2,34 Beratungskontakte. 

1. Klientinnenmerkmale 
1.1 Alter der Ratsuchenden 
Das Durchschnittsalter der Klientinnen lag im Berichtsjahr zwischen 25-29 Jahre, in den 
Vorjahren lag es bei 29 Jahren (2020) und 27 Jahren (2019). 19,9% der Ratsuchenden war 
unter 25 Jahren und damit in etwa gleichbleibend zum Vorjahr mit 20,9%. Bei den Klientinnen 
mit einem Lebensalter ab 40 Jahren ist die Zahl von 9,4% in 2020 auf 5,2% im Jahr 2021 
gesunken. 

1.2 Lebenssituation 
Diese Zahlen sind fast identisch mit den Werten aus 2020: 32,8% (2020: 32,1%) der 
Klientinnen gaben an, ledig zu sein, 61,6% (2020: 61,5%) waren verheiratet und 
zusammenlebend, 2,6% (2020: 2,6%) der Klientinnen verheiratet in Trennung und 3,0% (2020: 
3,8%) gaben an geschieden zu sein. Insgesamt 87,2% (2020: 85,0%) der Ratsuchenden 
waren aktuell in einer Paarbeziehung. 11,1% (2020: 11,1%) der Frauen waren zum Zeitpunkt 
der Beratung alleinerziehend. Bei diesen Zahlen fehlen allerdings Schwangere, die ihr erstes 

Kind erwarten und in keiner 
Partnerschaft leben. Diese 
Klientinnen wurden noch nicht 
als alleinerziehend gezählt, 
sondern erst nach der Geburt 
des Kindes.  

28,9% (2020: 29,9%) der 
Klientinnen erwarteten zu 
Beratungsbeginn ihr erstes 
Kind. Damit sind 71,1% der 
Klientinnen bereits Mutter, die 
Verteilung der Kinderzahl findet 
sich in Abbildung 19 (siehe 
links). 

 
Abbildung 19: Anzahl der Kinder zu Beginn der Beratung  

 

1.3 Berufsstatus 
Im Jahr 2021 gaben 43,9% der Klientinnen an, eine abgeschlossene Berufsausbildung zu 
haben. Das ist eine Steigerung von 6,3% zum Vorjahr. 7,9% (Vorjahr: 6%) befanden sich 
während des Beratungszeitraums in einer Berufsausbildung oder einem Studium. Etwas 
weniger als die Hälfte der Klientinnen, 46,9%, (2020: 53,4%) hatte keine abgeschlossene 
Berufsausbildung und 1,3% machten keine Angaben dazu. Die hohe Zahl der Klientinnen ohne 
Ausbildung hängt u.a. mit dem hohen Anteil geflüchteter Frauen in unserer Beratungsstelle 
zusammen. Die Mehrheit dieser Frauen hatte aufgrund der Kriegszustände im Heimatland 
keine Möglichkeit, eine Ausbildung oder ein Studium abzuschließen, einige der Frauen haben 
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die Schule nur wenige Jahre besuchen können oder sind Analphabetinnen. Hinzu kommt eine 
häufig frühe Mutterschaft. Nach wie vor möchte die Mehrheit der Frauen Deutschkurse 
besuchen und eventuell später eine Ausbildung beginnen. Leider gibt es im Main-Taunus-
Kreis nur einen vom BAMF anerkannten Intensivkurs für Mütter mit Kinderbetreuung. Dieser 
wird von einem Verein geführt und die Anfragen sind so hoch, dass nur ein geringer Anteil der 
Mütter einen Platz erhalten kann. Für die Integration der Frauen und Mütter wären weitere 
Angebote dringend notwendig. 

Bei den Vätern gibt es im Vergleich einige deutliche Unterschiede, da sie doppelt so häufig als 
Angestellte arbeiten und so gut wie nie als Hausmann. Da oftmals ausschließlich die Mütter 
beraten werden, gibt es bei 27,2% der Väter keine Angaben zu deren Berufsstatus. 

 

Abbildung 20: Berufsstatus der Mütter und Väter im Vergleich 

 

1.4 Wirtschaftlicher Status 
Auch 2021 benötigten viele Ratsuchende trotz eigener Vollzeitstelle oder die des Partners 
ergänzende Leistungen nach dem SGB II, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Viele 
Ratsuchende arbeiteten in Beschäftigungsverhältnissen mit geringem Einkommen. Durch die 
Geburt des Kindes verschlechterte sich die bereits angespannte finanzielle Situation der 
Betroffenen erneut. Diese Problematik ist auch in den Vorjahren zu beobachten gewesen, 
durch die Corona-Pandemie kam noch hinzu, dass sowohl Klientinnen, als auch ihre Partner 
den Job verloren oder Kurzarbeitergeld erhielten. 

An 166 Klientinnen wurden 2021 kirchliche oder staatliche Unterstützungsleistungen 
(Bischöflicher Hilfsfonds oder Gelder aus der Bundesstiftung) vermittelt. Im Vorjahr war die 
Zahl mit 136 vermittelten finanziellen Hilfen erstmals deutlich niedriger als in den Jahren zuvor. 
Während des ersten und auch zweiten Lockdowns im Jahr 2020 wurde deutlich ein Rückgang 
der Beratungen beobachtet. 2021 konnte dieser Rückgang nicht mehr beobachtet werden und 
ist wieder vergleichbar mit den Jahren vor der Pandemie. 
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1.5 Staatsangehörigkeit, Migrationshintergrund und aufenthaltsrechtlicher Status 

 
  Abbildung 21: Staatsangehörigkeit der Klientinnen 

 

 

  Abbildung 22: Aufenthaltsrechtlicher Status 

 

 

2. Beratungsmerkmale 
2.1 Beratungen Allgemein 
Auch diese Zahlen unterscheiden sich nur minimal zu denen des Vorjahres. In den meisten 
Fällen (53,4%, 2020: 43,5%) wurde die Beratung nur mit der Klientin durchgeführt, bei weiteren 
16,4% (2020: 13,9%) wurde die Klientin vom Partner, bei 6,3% (2020: 4,7%) von einer anderen 
Bezugsperson begleitet. 5,9% (2020: 5,3%) der Beratungen fanden nur mit einer 
Bezugsperson oder mit dem Partner/der Partnerin statt. Bei 285 Klient:innen wurden Behörden 
oder Institutionen, wie z.B. Jobcenter, Jugendamt, Ausländerbehörde etc. mit in die Beratung 
einbezogen oder die Ratsuchenden dorthin weitervermittelt. Im Vorjahr waren es 153 
Personen. Diese Steigerung ist mutmaßlich auf den erhöhten Bedarf der Familien während 
der Corona-Pandemie zurückzuführen. 

2.2 Zeitpunkt der Beratung 
Der Zeitpunkt der Beratung war in 78,0% der Fälle während der Schwangerschaft. 18,4% 
nahmen einen Beratungstermin nach der Geburt in Anspruch, im Vorjahr waren es 76,9% 
währende der Schwangerschaft und 17,9% nach der Geburt des Kindes, also etwa 
gleichbleibend. 3,0% (2020: 4,2%) der Klientinnen wurden unabhängig von Schwangerschaft 
beraten. 
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2.3 Beratungsthemen 
Auch im Jahr 2021 war die schwierige finanzielle Situation mit 41,6 % der Hauptanlass zur 
Kontaktaufnahme. Das ist eine Steigerung von über 11% zum Vorjahr (30,3%), gefolgt von der 
sozialrechtlichen Beratung mit 19,7 % und der Beratung zu Vorsorge, Schwangerschaft und 
Geburt mit 8,5%. Die restlichen 30,2% setzen sich zusammen aus Fragen zur 
gesundheitlichen Situation, physisch-psychischen Belastung, der Berufs- und 
Ausbildungssituation und weiteren Themen. 3,1% (Vorjahr: 3,5%) der Klientinnen berichteten 
im Beratungsverlauf von Gewalterfahrungen. 

 
  Abbildung 23: Beratungsthemen der Schwangerschaftsberatung 

 

Anders sehen die besprochenen Themen im Verlauf der Beratungen aus. Hier kommen 
zusätzlich Themen wie die gesundheitliche Situation, die physisch-psychische Belastung, die 
Berufs- bzw. Ausbildungssituation (insbesondere der Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund der 
Pandemie), die schwierige Wohnsituation, Familienplanung und Verhütung, fehlende 
Unterstützung im sozialen Umfeld und Erziehungsfragen hinzu. Das zeigt, dass die schwierige 
finanzielle Situation nach wie vor der „Türöffner“ zur Beratungsstelle ist, aber während der 
Beratung ein großes Spektrum anderer Themen hinzukommt und teilweise dann auch im 
Vordergrund steht. 

Bei 31,4% der Beratungen war das Thema Arbeit, Ausbildung und Beruf vor und nach Geburt 
relevant. Dieser Wert war mit 59,4% im Vorjahr deutlich höher. Bei geflüchteten Frauen war 
die Frage nach Sprachkursen weiterhin sehr wichtig (siehe Punkt 1.3). In 13,9% der 
Beratungsgespräche wurde auch im Verlauf der Beratungsepisode die weitere 
Familienplanung und Verhütung thematisiert, im Vorjahr waren es 26,3%. Dieser Rückgang 
hängt vor allem mit den fehlenden finanziellen Mitteln für Verhütungsmittel zusammen. Viele 
Klientinnen wissen wie sie verhüten möchten, können es sich aber nicht leisten! Öffentliche 
Mittel, wie zum Beispiel ein Verhütungsfond, steht im Main-Taunus-Kreis weiterhin nicht zur 
Verfügung. Jede zweite Schwangere gab während des Beratungsprozesses an, ungeplant 
schwanger geworden zu sein. Zwei Klientinnen haben eine Konfliktberatung in Anspruch 
genommen. Im Zusammenhang mit Pränataldiagnostik fand keine Beratung statt. Im Jahr 
2021 wurden außerdem keine Beratungen im Zusammenhang mit oder nach einem 
Schwangerschaftsabbruch durchgeführt, auch im Kontext einer Adoption oder einer 
vertraulichen Geburt gab es im Berichtsjahr keinen Hilfebedarf in dieser Beratungsstelle. 

In den Beratungen zeigte sich auch wie in den Jahren zuvor, dass schwangere Frauen trotz 
Broschüren und Internet schlecht über die unterschiedlichen Anlaufstellen (Krankenkasse, 
Arbeitsamt, Versorgungsamt, etc.) informiert sind. Darüber hinaus kamen auch 2021 wieder 
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viele Ratsuchende in die Beratung, die nicht über bestehende sozialrechtliche und 
familienfördernde Leistungen (wie bspw. einmalige Leistungen nach dem SGB II, Leistungen 
nach dem Bildungspaket, Kindergeld, Elterngeld, Kinderzuschlag etc.) aufgeklärt waren, so 
dass eine wohnortnahe Beratung zu diesen Themen weiterhin unerlässlich erscheint. 
Außerdem wurde sehr oft nach Unterstützung beim Ausfüllen von Elterngeld- und 
Kindergeldanträgen gefragt. 

 

2.4 Beratungsformate 
Im Jahr 2021 waren von 767 Beratungskontakten 221 
(2020: 161) persönlich, 275 (2020: 182) der 
Beratungen fanden telefonisch statt und 52 (2020: 18) 
per Video. In 216 Beratungen wurde das Anliegen per 
Mail geklärt, Beratungen in Form von „walk & talk“ 
wurden drei (keine in 2020) durchgeführt. Generell 
nahm die Bereitschaft bzw. der Wunsch nach 
persönlicher Beratung im Verlauf des Pandemie-
Jahres 2021 wieder stetig zu. 38,2% der 
Beratungsgespräche (in allen Formen) fanden mit 
einer Dolmetscher:in oder einer anderen 
Übersetzungshilfe statt. Das ist mit 13,3% eine 
enorme Steigerung zum Vorjahr. Telefonische und 
mailgestützte Beratung wird oftmals ergänzend bei Antragsstellung genutzt und vor allem die 
Videoberatung ist ideal für Klient:innen, die einen weiten Anfahrtsweg haben oder aufgrund 
der Schwangerschaft nicht mehr so mobil sind.  

Zusätzlich bietet die Schwangerschaftsberatung über die Webseite des Deutschen 
Caritasverbandes seit Frühjahr 2021 Onlineberatung an. So können Klient:innen auf Wunsch 
auch anonym über einen Postleitzahlfilter Kontakt zur Beratungsstelle aufnehmen. Im Jahr 
2021 fanden so bereits 11 Ratsuchende den Weg zur Beratungsstelle. 

2.5 Zugangswege 
46,6% der Klientinnen wurden durch Angehörige, Freunde oder Bekannte auf die 
Schwangerschaftsberatungsstelle aufmerksam gemacht. In 40,3% der Beratungen waren die 
Klientinnen schon zu einem früheren Zeitpunkt in der Beratungsstelle oder anlässlich einer 
vorherigen Schwangerschaft. Durch die Internetseite wurden 7,2% der Klientinnen auf die 
Beratungsstelle aufmerksam. Der restliche Anteil setzt sich zu kleinen Anteilen aus ärztlichen 
Praxen oder Krankenhäusern, Behörden, andere Beratungsstellen und -diensten, Sonstige, 
und Hebammen zusammen. 88,9% der Klientinnen haben telefonisch den Kontakt zur 
Beratungsstelle gesucht, im Vorjahr waren es 50,2%. Diese enorme Steigerung lässt sich 
mutmaßlich darauf zurückführen, dass coronabedingt nicht mehr so viele Klient:innen den 
direkten persönlichen Kontakt zur Beratungsstelle suchten, sondern vorab um einen Termin 
bitten. 

2.6 Beratungszeitraum 
Im Jahr 2021 wurden 75,4% der Klientinnen zwei bis sechs Monate begleitet, bei 16,8% waren 
es sechs bis 12 Monate. In 4,71% der Fälle dauerte die Beratung länger als 12 Monate. Nur 
eine Klient:in hatte einen einmaligen Kontakt zur Beratungsstelle bzw. zu ihrer Beraterin. Der 
Rest der Klient:innen hat mindestens einen weiteren Beratungstermin wahrgenommen. 

  Abbildung 24: Beratungsformen 
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3. Projekte 
Seit 2011 gibt es im Rahmen der Frühen Hilfen – organisiert durch eine 
Schwangerschaftsberaterin des Caritasverbandes Main-Taunus e.V. – das Gruppenangebot 
„Baby, Café und mehr“ für junge Schwangere und Mütter unter 25 Jahren. Im Babycafé wird 
den jungen Frauen die Gelegenheit gegeben, mit anderen jungen Müttern in Kontakt zu 
kommen und sich über ihre Situation mit Kind auszutauschen. Das Gruppenangebot zielt auf 
eine Stärkung der Mutter-Kind-Bindung, die Vermittlung von Wissen über die 
Entwicklungsprozesse des Babys und die Vermeidung von Isolierung. Referenten:innen aus 
unterschiedlichen Facheinrichtungen (Hebammen, Physiotherapeutinnen, Fachkräfte aus der 
Erziehungsberatungsstelle und dem Gesundheitsamt) vermittelten Informationen und 
beantworteten Fragen zu Themen wie Pflege der ersten Zähne, Schnuller oder Daumen, 
kindliche Entwicklung im 1. Lebensjahr, physische Fehlstellungen des Babys, Erste-Hilfe-Kurs 
für Säuglinge, gesunde Ernährung für Mutter und Kind, Einschlafprobleme des Babys sowie 
Hilfen beim Umgang mit dem Baby, wenn es viel schreit. 2018 wurde das Angebot vor dem 
Hintergrund der Integration auch für Flüchtlingsfrauen geöffnet und von Klientinnen 
unterschiedlichster Nationalität wahrgenommen. 

Aufgrund des Umzugs der Beratungsstelle im Frühjahr 2020 und der anschließenden 
Pandemie, ließen sich im Jahr 2020 keine Gruppenangebote durchführen. Aus diesem Grund 
haben wir, wie oben bereits beschrieben, das Angebot des Babycafés verändert. Ab 
November 2020 fand das Angebot „Bauchgefühl“ statt, ein niedrigschwelliger 
Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurs. Diese Kurse konnten im Einzelsetting oder als 
Paar stattfinden und waren so unter Corona-Bedingungen wesentlich leichter umzusetzen. Im 
Jahr 2021 konnten so 14 Klient:innen dieses Angebot wahrnehmen. Die Projektgelder sind 
zum Ende des Jahres 2021 ausgelaufen. 

Von Oktober 2019 bis Ende März 2021 gab es das Projekt „Hebammensprechstunde plus“, 
welches über die Postcode Lotterie mitfinanziert wurde. Aufgrund der allgemeinen 
Hebammennot, auch im Main-Taunus-Kreis, finden heute viele Frauen keine Hebamme mehr 
zur Vor- und Nachbetreuung der Geburt. Besonders schwer haben es hier Frauen, die das 
erste Kind erwarten, besonders jung sind, schlechte Erfahrungen bei vergangenen Geburten 
gemacht haben, deren Schwangerschaft unter einem gewissen Risiko steht, die Mehrlinge 
erwarten, geflüchtet sind und somit mit Abläufen in der für sie fremden Kultur rund um die 
Geburt nicht vertraut sind oder die ein behindertes Kind erwarten. 

Wenn dann zusätzlich keine Verwandten zur Unterstützung in der Nähe wohnen, wird die Hilfe 
einer Hebamme noch dringender benötigt. Auch ein häufig sehr schlechtes Wissen über den 
eigenen Körper, biologische und hormonelle Abläufe, Verhütungsmethoden usw. erfordert aus 
unserer Sicht zusätzlich eine professionelle Begleitung in dieser Zeit. Die Betreuung durch 
eine Hebamme hilft den Frauen, den eigenen Körper besser zu verstehen, die 
Schwangerschaft als so positiv wie möglich zu empfinden und sich auf die Geburt 
vorzubereiten. Dieses Angebot fand aufgrund der Pandemie nicht als Gruppenangebot, 
sondern in Einzelterminen statt. Insgesamt führten wir im Berichtsjahr 20 
Hebammensprechstunden durch. Dieses Projekt ist leider Ende März 2021 ausgelaufen. 

Außerdem gibt es seit Dezember 2021 eine neue Kooperation mit der Friedrich-von-
Bodelschwingh-Schule in Hofheim. Die Förderschulklasse „Nähstübchen“ packt großzügige 
Welcome Babybags anhand von Sach- und Geldspenden und die 
Schwangerschaftsberatungsstelle wird die Möglichkeit zuteil, diese an Schwangere mit 
geringen finanziellen Mitteln zu verteilen. Die ersten Taschen können im Januar 2022 verteilt 
werden. 
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VI. PRÄVENTION 
Präventiv bietet das Beratungszentrum des Caritas Main-Taunus einzelfallübergreifende 
Angebote an. 
Diese haben zum Ziel, Familien im Vorfeld einer Beratung bei der Klärung und Bewältigung 
individueller und familiärer Probleme und Konflikte zu unterstützen und strukturelle 
Bedingungen für Familien im Main-Taunus-Kreis zu verbessern. Erreichbar ist dies durch eine 
Stärkung der Erziehungskompetenz, der Förderung einer angemessenen und sozialen 
Entwicklung, sowie durch Förderung der Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von 
Kindern und Jugendlichen. 
Die Mitwirkung an Fachtagen und Vorträgen sind weitere präventive Maßnahmen, die ganze 
Gruppen von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Fachkräften erreichen. 
 
Insgesamt ist festzuhalten, dass durch die hohe Nachfrage an Einzelberatungen die präventive 
Arbeit sehr reduziert werden musste. Nachstehend ein Überblick über die Tätigkeiten des 
Beratungszentrums im Berichtsjahr: 
 

• Fach- und Teamberatungen für Kindertageseinrichtungen (Konzeptionstage), 
Schulbetreuung, Schulen und Vereinen im Einzugsbereich. 

• Netzwerk-Beirat „Frühe Hilfen“ 
 

• Angebot „Bauchgefühl“, ein niedrigschwelliger Geburtsvorbereitungs- und 
Rückbildungskurs 
 

• Projekt „Hebammensprechstunde plus“, aufgrund der Pandemie nicht als 
Gruppenangebot, sondern in Einzelterminen 

 
• Projekt Welcome Babybags mit der Bodelschwingh-Schule in Hofheim 

 
• Hebammensprechstunde Plus  

 
• Projekt Bauchgefühl, niedrigschwelliger Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurs 

 
• Kindergruppe Trennung / Scheidung von Sept. bis Nov. 2021 
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VII. KOOPERATION 
Die Kooperations- und Vernetzungsaktivitäten runden das Leistungsspektrum des 
Beratungszentrums Caritas Main-Taunus neben Beratung, Therapie und Prävention ab und 
werden nachfolgend dargestellt. Im Folgenden sind die regionalen Arbeitsgemeinschaften und 
Gremien aufgelistet, zu denen eine aktive Vernetzung durch die einzelnen Mitarbeiter: innen 
des Beratungszentrums besteht. 
 

• Netzwerk gegen häusliche Gewalt Main-Taunus 
• Fach-Arbeitsgemeinschaft gegen sexualisierte Gewalt im Main-Taunus-Kreis 
• Netzwerk Prävention Main-Taunus (Kinder, Jugend, Familie) 
• Regionale Arbeitsgemeinschaft (RAG) Hofheim 
• Jugendamt im Main-Taunus-Kreis: Soziale Dienste, Erziehungsberatungsstelle in 

Schwalbach 
• Pädagogische Fachberatung für Kindertagesstätten 
• mobflo - mobile Beratung der Stadt Flörsheim, Netzwerktreffen 

Schwangerschaftsberatung 
• Schulärztlicher Dienst Main-Taunus-Kreis 
• Schulpsychologischer Dienst (Staatliches Schulamt Groß-Gerau/Main-Taunus) 
• niedergelassene Kinderärzt:innen im Main-Taunus-Kreis 
• Gesundheitsamt des Main-Taunus-Kreises  
• Schulsozialarbeiter:innen im Main-Taunus-Kreis  
• niedergelassene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen unseres 

Einzugsgebietes 
• Schwangerschaftsberatung: Beraterinnentreffen des Main-Taunus-Kreises, online 
• Heilpädagogisches Institut Klee, Flörsheim 
• Arbeitskreis „Vertrauliche Geburt“ MTK und Frankfurt (Austausch mit Ärzten, 

Jugendamt, Schwangerschaftsstellen etc.) 
• Treffen der Schwangerschaftsberatungsstellen im Main-Taunus-Kreis und des 

Stadtteils Ffm.-Höchst 
 
Vernetzungsaktivitäten im Rahmen der Trägerstruktur des Caritasverbandes Main-Taunus 
e.V.: 

• Bereichsleitungskonferenzen 
• Führungskräfte-Zirkel 
• Fachbereichstreffen Beratung und ambulante Jugendhilfe, Caritas Main-Taunus e.V., 
• Stellenleitertreffen der Psychologischen Beratungsdienste des Caritasverbandes 

Limburg e.V., 
• Stellenleiter-Konferenz Familienhilfe und Schwangerschaftsberatung 
• DiAG Arbeitsgemeinschaft "Online-Beratung - Blended Counseling" 
• DiAG Vollversammlung 
• Diözesantreffen der Psychologischen Beratungsdienste  
• Diözesantreffen der Beratungskräfte Schwangerschaftsberatung - Austauschrunde 
• Sozialbüro Main-Taunus: Projektteam „virtuelles Beratungszentrum“  
 

Das Beratungszentrum ist über die Leitungskonferenzen der hessischen 
Erziehungsberatungsstellen mit der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung e.V. 
vernetzt und durch den Leiter im auch im Vorstand vertreten. 
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VIII. FORT- UND WEITERBILDUNGEN, SUPERVISION 
In 2021 fanden aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie die meisten Angebote online 
statt. 
 
Im Bereich Erziehungs-, Ehe-, Familien-, Paar- und Lebensberatung wurden folgende Fort- 
und Weiterbildungen absolviert: 
  

• Kompetent bei der Caritas online beraten, DiCV Freiburg, online 
• Sex, Liebe und Internet – Chancen und Risiken digitaler Sexualität, Kath. BundesAG 

e.V. Bonn, online 
• „Systemische Sexual- und Paartherapie“ online-Fortbildungsprojekt in Kooperation 

mit life lesson, Lebensberatung Bistum Trier, Caritasverband Limburg    
• „Aufbau-Weiterbildung Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie, Praxis-Institut 

Süd Hanau  
• „Leichte Sprache – Barrierefreie Kommunikation in der Beratung“ Impuls-Vortrag der 

DiAG Vollversammlung Limburg, online 
• 4. ZKJ-Fachtagung „Kindschaftsrecht und Jugendhilfe, Reguvis Akademie, online 
• „Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt“, Start des Interdisziplinären online-Kurses 

vom Projektteam Uniklinik Ulm gefördert vom Hessischen Ministerium für Soziales 
und Integration  

• „Emotionsfokussierte Paartherapie“ Aufbaufortbildung, Netzwerk Centrum für 
Integrative Psychotherapie Karlsruhe  

• 11. Fachtagung für Fachkräfte der ambulanten Hilfen zur Erziehung “Ambulante 
Hilfen und die SGB VII-Reform“, SPFZ Mainz in Kooperation mit Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung, online 

• 5. Beratungskongress Bundesforum Kath. Beratung (BKB) „Alles digital – oder was?“ 
Spielräume in analog-digitalen Beratungswelten, DiCV Freiburg, online 

• Wissenschaftliche Jahrestagung Thema „Gewalt“, bke Saarlouis, online 
• 2. Fachtag der Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit u. Jugend, 

Bildungswerk des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Hessen, online  
• „Umsetzung der SGB VII-Reform in der Caritas“, DiCV Freiburg, online 
• Der „Worst Case“-Fall anzeigepflichtige Straftaten und Suizidankündigung in der 

Online-Beratung, DiCV Freiburg 
 
Im Bereich der Schwangerschaftsberatung wurde an folgenden Angeboten ebenfalls online 
teilgenommen: 
 

• Kompetent bei der Caritas online beraten, DiCV Freiburg 
• Sexualpädagogik reloaded, KSB  
• Diözesaner Koordinierungsausschuss Bundesstiftung 
• Frühjahrskonferenz der Beraterinnen, Caritasverband Limburg 
• Fachveranstaltung „Vertrauliche Geburt“, Caritasverband Frankfurt am Main 
• Fachtag „Stop FGM_C“ - Verstümmelung bzw. Beschneidung weiblicher Genitalien,  

DiCV Freiburg 
• Resilienz-Coaching – DiCV Freiburg, Pfarrzentrum Peter & Paul Hofheim (Präsenz)  
• Frühfördertag „Kindern gute Entwicklung ermöglichen! Was braucht es, wenn 

besondere Bedarfe bestehen?“, Netzwerk Frühe Hilfen, Landratsamt Hofheim – 
online Veranstaltung 
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• Studientag „PND aus medizinischer, ethischer und beraterischer Sicht“, 
Caritasverband Limburg, online 

 
Die Fallsupervisionen finden im Bereich Erziehungsberatung, Schwangerschaftsberatung 
und kommunalisierte Landesmittel zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller 
Gewalt regelmäßig mit einem externen Supervisor statt. 
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IX. EINBLICKE UND AUSBLICKE 
In diesem Abschnitt möchten wir gerne auf einige Besonderheiten im Beratungsalltag 
hinweisen und einen Ausblick auf das restliche Jahr 2022 und den Anfang des Jahres 2023 
werfen. 

1. Einblicke 
Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie konnten wir, wie bereits im Vorwort erwähnt, die 
Beratungen per Telefon, per Videotelefonie, per Mail und im „walk & talk“ weiter nutzen, noch 
mehr Erfahrungen sammeln und als Teil unserer Beratungskultur etablieren. Unsere Erfahrung 
ist hierbei, dass man mit den anderen Beratungsformen weitere Möglichkeiten hat zu beraten 
und teilweise auch Klient:innen erreicht, die vorher wenig Möglichkeit hatten Beratung in 
Anspruch zu nehmen. So konnten bspw. Eltern kleiner Kinder ohne Betreuungsmöglichkeit 
während des Mittagsschlafs, Arbeitnehmer:innen während der Mittagspause oder auch 
Menschen mit geringer Mobilität beraten werden. Ein weiteres fachliches Beispiel ist die 
schrittweise Annäherung hochstrittiger Elternpaare, indem die Beratung zunächst über 
Telefonkonferenz oder Videotelefonie startet um mit mehr Distanz wieder in Kommunikation 
zu treten und am Ende dann mit dem anderen Elternteil wieder in einem Raum konstruktiv zu 
sprechen. Ein Vorgehen, das auch von anderen Beratungsstellen in der Diözese Limburg 
genutzt wurde.  

Weiterhin fiel uns auf, dass die Anfragen für die Beratung von Kindern und Jugendlichen mit 
psychischen Belastungen sowohl in der Anzahl als auch in der Schwere zugenommen haben. 
Wir hörten oft das Problem, dass trotz vielen Bemühungen kein Psychotherapieplatz für Kinder 
und Jugendliche gefunden werden konnte, was sich mit den Angaben der Deutschen 
Psychotherapeuten Vereinigung e.V. (DPtV) deckt, die Anfang 2021 von einem Anstieg um 
60% berichteten. Hier übernahmen wir die Beratung ganz oder überbrückten die Zeit bis die 
jungen Menschen endlich einen Therapieplatz, öfters auch vollstationär, finden konnten.  

Immer häufiger wurde „Corona“ explizit als Belastungsfaktor von den Ratsuchenden benannt 
und wurde nicht nur als eine Sache, die die bereits bestehenden Probleme noch erschwert, 
angesehen. Die hier benannten Auswirkungen sind vielfältig: Zermürbung wegen der langen 
Einschränkungen, Schwierigkeiten mit den schulischen Bedingungen (z.B. home schooling, 
und dann vom home schooling zurück in die Schule finden, der Wechsel in eine weiterführende 
Schule, u.v.m.), allgemein erschwerte Übergangssituationen, verhärtete Konflikte in der 
Familie, zu viel Bildschirmzeit der Kinder oder finanzielle/ existenzielle Sorgen. Von diffusen 
Ängsten bis zu eindeutigen Angststörungen, von anstrengenden Sicherheitsmaßnahmen bis 
zu handfesten Zwängen, von Unsicherheiten wohin man gehen möchte über Sinnkrisen bis zu 
eindeutigen Depressionen. Das Fehlen von Ansprechpartnern und Beziehungsangeboten 
wegen (zwangsweise) geschlossener Kitas und anderen Institutionen. 

Alle Menschen haben funktioniert, durchgehalten in der Krise. Jetzt, wo so langsam das Ende 
der Pandemie in Sicht ist, der Druck nachlässt, da spüren viele die Belastung der letzten zwei 
Jahre deutlicher und merken, dass es so nicht weitergehen kann. 

 

2. Ausblicke 
Und so blicken wir in Bezug auf die kommenden Anfragen aufmerksam und etwas besorgt in 
die Zukunft. Sollte es im Laufe des Jahres 2022 tatsächlich zu einem (gefühlten) Ende der 
Pandemie kommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass es dann einen stetigen Anstieg in den 
Anfragen geben wird. Die Menschen, die durchgehalten und abgewartet haben, können nun 
loslassen und finden vielleicht nicht mehr zurück zu den alten, wertgeschätzten Gewohnheiten. 
Oder sie müssen nun erstmal begreifen und psychisch nachverarbeiten was sie in den letzten 
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Jahren erlebt haben – und hier sind nicht nur die vielen Menschen gemeint, die beinahe an 
der Erkrankung verstorben wären, unter dem „long covid“-Syndrom leiden oder Menschen, die 
jemanden verloren haben. Vor allem blicken wir hier auf junge Menschen, die in sensiblen 
Phasen ihrer Entwicklung nicht das erleben und lernen konnten, was für die Generationen vor 
(und hoffentlich auch nach) ihnen selbstverständlich war. Kleinkindern sollte nun ermöglicht 
werden viele und vielfältige erste Erfahrungen mit Gleichaltrigen zu haben. Es sollte danach 
geschaut werden inwieweit und welche Schulkinder Lerndefizite haben und wie diese 
ausgeglichen werden können. Der Ablöseprozess von Jugendlichen, die das Haus nicht 
verlassen durften bzw. für die keine attraktive Alternative geöffnet hatte, muss in gesunder und 
maßvoller Weise nachgeholt werden können. Junge Eltern sollten nun Gelegenheiten 
bekommen, andere Eltern kennenzulernen und sich auszutauschen – was nicht mehr in 
Geburtsvorbereitungs- und Krabbelkursen nachgeholt werden kann, da die Kinder zwei Jahre 
alt sind und längst laufen können! Die Risse, die (in Großfamilien) entstanden sind – nicht 
selten durch den ja auch gesellschaftlich brisanten Streit um die CoVid19-Schutzimpfung – 
sollten benannt und geklärt werden. 

Vielen, ob jung oder alt, muss geholfen werden Orientierung (wieder) zu finden. Was wird das 
neue „normale“ Nähe-Distanz-Verhältnis sein? Eine ganze Generation hat gelernt, dass die 
Nähe zu anderen, fremden Personen krank Werden bedeutet. Können das alle Kinder schnell 
wieder hinter sich lassen? Hier ist es sicherlich hilfreich, für Kinder und Jugendliche neue 
Räume zu eröffnen, Angebote zu machen wie Gesprächsrunden, Infoabende, 
Informationsmaterialien erstellen oder ähnliches. Arbeitgeber sollten darauf achten, ob es 
notwendig ist Kolleg:innen, die seit knapp zwei Jahren dort arbeiten, die anderen endlich 
kennenzulernen. Inwieweit es im engeren Sinne Entwicklungsverzögerungen bei kleineren 
Kindern geben wird, ist schwer einzuschätzen, sollte aber genau beobachtet werden. 

Weiterhin möchten wir die unterschiedlichen Beratungsformate beibehalten und 
weiterentwickeln. Hier geht es uns selbstverständlich nicht um den Ersatz der face-to-face-
Beratung, die, so ist zu vermuten, auch in Zukunft der Hauptteil der Beratungsarbeit in allen 
Bereichen sein wird. Es geht vielmehr um die zeitgemäße Ergänzung des Beratungsangebots 
mit gleichwertigen Formaten. Die Entscheidung welches Format wann zu wählen ist, sollte 
dann vom Anliegen der Ratsuchenden, deren Präferenzen, sowie den Präferenzen der 
Fachkräfte abhängig gemacht werden.  
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XI. KURZ NOTIERT: DATEN UND FAKTEN DER 
BERATUNGSSTELLE 
 
Herausgeber Beratungszentrum Caritas Main-Taunus  

Verfasser Das Team der Erziehungsberatung, der Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung und der Schwangerschaftsberatung: Anika 
Brotzmann, Lisa Gottmann, Jan Irmisch, Holger Körner, Katharina 
Kraft, Melanie Metzger Verena Rhode, Stephan Trossen und Jutta 
von Byern  

Kommunikation Beratungszentrum Caritas Main-Taunus  
 Caritas Main-Taunus 
 Grabenstraße 40, 65439 Flörsheim am Main 
 Telefon: 06145 – 50 37 40 
 Telefax: 06145 – 50 37 422 
 E-Mail:  beratungszentrum@caritas-main-taunus.de 
 Webseite: www.caritas-main-taunus.de 

Träger Caritas Main-Taunus (Caritasverband Main-Taunus e.V.) 
 Vincenzstraße 29, 65719 Hofheim am Taunus 
 Telefon: 06192 - 29 34 0 
 E-Mail: info@caritas-main-taunus.de 
 Webseite: www.caritas-main-taunus.de 

Vorstand Torsten Gunnemann 

Abteilungsleitung Ute Schuler 

Vereins-u. 
Steuernr. 

Amtsgericht Höchst – Registernummer: 10863 /046 250 60 752-X01 

Staatl. 
Anerkennung 

01.04.1974 

Leitung Trossen, Stephan  
(Dipl. Sozialpädagoge/-arbeiter (FH), Dipl. Ehe-, Familien- und 
Lebensberater (BAG), Systemischer Therapeut und Berater(SG), 
Systemisch-integrativer Paartherapeut (HJI)) 

Beratung Brotzmann, Anika 
(Sozialarbeiterin B.A., Hebamme) 

 Gottmann, Lisa 
(staatl. anerkannte Sozialarbeiterin (FH), Systemische Beraterin 
(DGSF)) 

 Irmisch, Jan Otto 
(Dipl. Psychologe, Systemischer Therapeut und Berater) 

 Körner, Holger 
(Dipl. Sozialarbeiter (FH), Systemischer Berater, IseF) 

 Kraft, Katharina 
(Sozialarbeiterin B.A.)  
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 Rhode, Verena 
(Dipl. Pädagogin, Systemische Therapeutin und Beraterin (DGSF)) 

 

Sekretariat  von Byern, Jutta                                                                               
(Teamassistentin bke und Anmeldung) 
 
Metzger, Melanie                                                                                    
(Verwaltung und Anmeldung) 
 

Honorarkraft Fügen, Gregor 
(Dipl. Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut) 

 Kapitza, Klaus 
(Dipl. Psychologe, Dipl. Sozialarbeiter, Psychologischer 
Psychotherapeut)  
 

 Koßler, Sigrid 
(Dipl. Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und 
Jugendpsychotherapeutin) 
 

Supervision Girolstein, Petra  
(Dipl. Sozialarbeiterin, Systemische Paar- und Familientherapeutin, 
Approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, 
Supervisorin) 

Grundsatz Die Beratung ist freiwillig, geheim, kostenfrei und 
konfessionsunabhängig 

Paragraphen  Beratung nach § 28 SGB VIII, Erziehungsberatung 
Beratung nach § 17,18 SGB VIII, Trennung und Scheidung 
Beratung nach § 41 SGB VIII, Junge Volljährige 
Beratung nach §2 SchKG, Beratung von Schwangeren   

Anmeldung Montag bis Donnerstag: 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Freitag: 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
Offene Sprechstunde (EB): Mittwoch 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

Region MTK EB Erziehungsberatung, zuständig für Flörsheim, Hochheim, 
 Hofheim und Kriftel 

EFL Ehe-, Familien- und Lebensberatung, zuständig für den 
 gesamten Main-Taunus-Kreis 

SB Schwangerschaftsberatung , zuständig für den gesamten 
Main-Taunus-Kreis  

Spendenkonto Taunus Sparkasse 
IBAN:  DE76 5125 0000 0009 0860 21 
SWIFT-BIC: HELADEF1TSK 
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Beratungszentrum
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–
Erziehungsberatung
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Caritasverband Main-Taunus e. V.
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www.caritas-main-taunus.de
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